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Factoring im Europäischen Wirtschaftsraum
Regulatorischer Rahmen für grenzüberschreitende Aktivitäten

Angesichts globaler Lieferketten und 
der Exportstärke der deutschen Wirt-
schaft treten in den vergangenen Jah-
ren verstärkt Konstellationen auf, in 
denen ein in Deutschland ansässiger 
Factoring-Anbieter Forderungen eines 
im (europäischen) Ausland ansässigen 
Forderungsverkäufers ankaufen soll. 
Dies wirft regelmäßig zivilrechtliche 
Fragen auf, etwa nach den Vorausset-
zungen einer wirksamen Abtretung für 
ausländischem Recht unterliegende 
Forderungen.1) Indes ist bei Auslands-
aktivitäten nicht nur ausländisches 
Zivil- und Insolvenzrecht zu bedenken, 
da auch regulatorische Beschränkun-

gen nach dem Sitzrecht des Factoring-
Kunden zu berücksichtigen sein kön-
nen. Der Beitrag soll für diese Thematik 
sensibilisieren und – selbstverständ-
lich ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
– Einblicke in die Er fahrungen der Un-
terzeichner zum grenzüberschreiten-
den Factoring im Europäischen Wirt-
schaftsraum aus Deutschland heraus 
und nach Deutsch land herein geben.

Ausgangslage

Die Regulierung für Factoring im Euro-
päischen Wirtschaftsraum ist unein-

heitlich. Die EU gleicht hier eher einem 
„Flickenteppich“: 

In einigen Ländern der Europäischen 
Union unterliegt Factoring – anders als 
in Deutschland – keiner spezifischen 
Erlaubnispflicht durch die jeweilige 
Banken-/Finanzmarktaufsicht. Dies gilt 
beispielsweise für Großbritannien, wo 
für den Betrieb von Factoring weder 
eine Bankerlaubnis/gesonderte Erlaub-
nis erforderlich ist noch eine unmittel-
bare Regulierung der Factoring-Tätig-
keit besteht. Ähnlich liberal sind die 
Rahmenbedingungen für das Facto-
ring etwa in Irland, Polen und Däne-
mark. 

In anderen Ländern hingegen besteht 
eine strikte Regulierung auch für das 
Factoring-Geschäft. So etwa in Öster-
reich: Dort stellt das „echte“ Factoring 
ein „Bankgeschäft“ gemäß § 1 Abs. 1 
Z. 16 Bankwesengesetz (BWG) dar; 
fraglich ist hier hingegen, ob der bloße 
Ankauf von Forderungen ohne deren 
Einzug (etwa bei unmittelbarem Wei-
terverkauf im Wege des Re-Factoring) 
als Bankgeschäft zu qualifizieren ist.2) 

In Frankreich unterliegt das echte und 
unechte Factoring gleichermaßen der 
Regulierung und ist Kreditinstituten 
oder einer „Société de financement“ 
vorbehalten. Der Ankauf noch nicht fäl-
liger Forderungen wird in der französi-
schen Rechtsprechung als Kreditge-
schäft bewertet.3) 

In Italien gibt es ein eigenes Factoring-
Gesetz (Gesetz Nr. 52 vom 21.02.1991), 
die hierunter fallenden Transaktionen 
unterliegen dem italienischen Bankge-
setz T.U.B. („Testo unico bancario“ in-
dica D.Lgs.n. 385). 

In Portugal definiert das Factoring De-
kret 171/95 vom 18. Juli 1995 Facto-
ring als Kauf kurzfristiger Forderungen 
aus Lieferung und Leistung im inter-
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nen oder externen Markt zu Finanzie-
rungszwecken. Die Erbringung dieser 
Dienstleistung bedarf der Erlaubnis 
der Bank von Portugal und ist Banken 
beziehungsweise diesen gleichgestell-
ten Unternehmen vorbehalten, ver-
gleiche § 8 des portugiesischen Bank-
gesetzes (Dekret 298/92 vom 31.12. 
1992). 

Der europarechtliche Rahmen 

Eine Antwort auf die Frage, ob bezie-
hungsweise wie in Deutschland an-
sässige Factoring-Institute im Europäi-
schen Wirtschaftsraum aktiv werden 
können, ergibt sich aus dem Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union (AEUV), der unter ande-
rem die Grundfreiheiten regelt. Hierzu 
gehört neben der Niederlassungsfrei-
heit des Art. 49 AEUV auch die Dienst-
leistungsfreiheit des Art. 56 AEUV. Die 
Niederlassungsfreiheit des Art. 49 
Abs. 1 S. 2 AEUV umfasst das Recht 
zur Gründung von Niederlassung in 
Form von Tochtergesellschaften, Zweig-
niederlassungen und Agenturen.
 
Verschiedene Kategorien des Dienst-
leistungsverkehrs: Die Dienstleis-
tungsfreiheit des Art. 56 AEUV lässt 
sich unter Berücksichtigung der Recht-
sprechung des EuGH in drei Kate-
gorien unterteilen:4)

– Aktiver Dienstleistungsverkehr: Markt-
zugang durch Geschäftsbesucher des 
Anbieters im Ausland (das heißt Besu-
che beim ausländischen Kunden);

– Korrespondenzdienstleistungsver-
kehr: Grenzüberschreitende Erbrin-
gung durch den Anbieter (das heißt 
Kontakt zum ausländischen Kunden 
per Internet, Telefon, Post, gegebe-
nenfalls Dritte); 

– Passiver Dienstleistungsverkehr: Nut-
zung durch den im Ausland ansässigen 
Kunden, der seinerseits die Grenze 
zum im Inland ansässigen Anbieter 
überschreitet.

Artikel 33, Artikel 34 CRD IV i.V.m. 
der Liste in Anhang I: Art. 33 CRD IV 
ist eine der Kernvorschriften des euro-

päischen Binnenmarkts im Bank- und 
Finanzdienstleistungsbereich. Art. 33 
CRD IV legt als umzusetzende Vor-
gabe an die Mitgliedsstaaten fest, 
dass alle nach der Liste in Anhang I der 
CRD IV unter die gegenseitige Aner-
kennung fallenden Dienstleistungen 
von jedem CRR-Kreditinstitut mit Sitz 
im Europäischen Wirtschaftsraum in 
allen Mitgliedstaaten sowohl über eine 
Zweigniederlassung als auch im Wege 
des Dienstleistungsverkehrs ausgeübt 
werden können. Art. 34 CRD IV erwei-
tert dies auf Finanzinstitute, die Toch-
terunternehmen eines CRR Institutes 
sind und die dort näher genannten 
 Voraussetzungen erfüllen. Zu den in 
der Liste des Anhangs 1 festgelegten 
Dienstleistungen gehört gemäß der 
Nr. 2 auch das „Factoring mit und ohne 
Rückgriff“. 

Dieses Prinzip wird auch als „Europä-
ischer Pass“ bezeichnet. Der Europä-
ische Pass bezeichnet also die Be-
rechtigung eines Instituts, in einem 
anderen Staat des Europäischen Wirt-
schaftsraums ohne Erlaubnis eine 
Zweigniederlassung zu betreiben oder 
im Wege des grenzüberschreitenden 
Dienstleistungsverkehrs Bankgeschäf te 
oder Finanzdienstleistungen zu erbrin-
gen.5)

Der Europäische Pass  
für das Factoring 

Zu unterscheiden ist die Nutzung des 
Europäischen Passes durch deutsche 
Factoring-Institute und durch in einem 
anderen Staat des Europäischen Wirt-
schaftsraums ansässige Anbieter, die 
auf dem deutschen Markt Factoring 
aktiv anbieten wollen.

Nutzung durch deutsche Factoring-
Institute: Mit Verabschiedung des Ge-
setzes zur Anpassung von Gesetzen 
auf dem Gebiet des Finanzmarktes6) 
können deutsche Factoring-Institute 
die Erleichterungen des Europäischen 
Passes für ihre grenzüberschreitenden 
Dienstleistungen nutzen.7)

Für die Erlangung des Europäischen 
Passes müssen deutsche Factoring-In-
stitute die Voraussetzungen der §§ 24a 

Abs. 3a, 53b Abs. 7 S. 1 Nr. 7 KWG 
erfüllen. Diese sind: 

� das Factoring-Institut muss ein Toch-
terunternehmen eines CRR-Kredit-
instituts oder ein gemeinsames 
Tochterunternehmen mehrere CRR-
Kreditinstitute sein,

� seine Satzung muss die beabsich-
tigte Tätigkeit gestatten,

� das oder die Mutterunternehmen 
muss/müssen in dem Staat, in dem 
das Factoring-Institut seinen Sitz 
hat, als CRR-Kreditinstitut zugelas-
sen sein,

� die Tätigkeiten, die das Factoring-
Unternehmen ausübt, müssen auch 
im Herkunftsmitgliedstaat betrieben 
werden,

� das oder die Mutterunternehmen 
muss/müssen mindestens 90 vom 
Hundert der Stimmrechte des Facto-
ring-Instituts halten,

� das oder die Mutterunternehmen 
muss/müssen gegenüber den zu-
ständigen Stellen des Herkunfts-
mitgliedstaates des Factoring-Insti-
tuts die umsichtige Geschäftsführung 
des Unternehmens glaubhaft ge-
macht und sich mit Zustimmung 
 dieser zuständigen Stellen des 
Herkunfts mitgliedstaates gegebe-
nen falls gesamtschuldnerisch für die 
vom Factoring-Institut eingegange-
nen Verpflichtungen verbürgt haben 
und

� das Factoring-Institut ist in die Be-
aufsichtigung des Mutterunterneh-
mens auf konsolidierter Basis ein-
bezogen.

In der Praxis ist der Nutzen dieser 
Möglichkeit für die meisten deutschen 
Factoring-Institute jedoch eher gering. 
Die meisten Anbieter scheitern daran, 
dass sie kein Tochterunternehmen 
eines CRR-Kreditinstituts sind bezie-
hungsweise das Mutterunternehmen 
nicht zugleich in dem Staat, in dem das 
Factoring-Institut seinen Sitz hat, als 
CRR-Kreditinstitut zugelassen ist. In 
der Praxis profitieren daher nach wie 
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vor nur wenige deutsche Factoring- 
Institute vom Europäischen Pass.

Sind die Voraussetzungen der §§ 24a 
Abs. 3c, § 53b Abs. 7 S. 1 Nr. 1 – 7 KWG 
jedoch erfüllt, trifft das Factoring-Insti-
tut eine Anzeigepflicht nach § 24a 
Abs. 3 KWG. Hiernach ist die Absicht, 
im Wege des grenzüberschreitenden 
Dienstleistungsverkehrs in einem ande-
ren Staat des EWR Bankgeschäfte oder 
Finanzgeschäfte (wozu auch das Facto-
ring gehört) zu betreiben, anzeigepflich-
tig. Zu übermitteln sind:

� der Name des Staates, in dem die 
grenzüberschreitende Dienstleistung 
erbracht werden soll, 

� ein Geschäftsplan mit Angabe der 
beabsichtigten Tätigkeiten und

� die Angabe, ob in diesem Staat ver-
traglich gebundene Vermittler, die 
ihren Sitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt im Inland haben, herangezogen 
werden sollen sowie deren Namen.

Die Frage, welche Dienstleistung an-
zeigepflichtig ist und wann genau 
diese Anzeige erfolgen muss, ist mit 
Blick auf die Sanktionierung von Ver-
stößen als Ordnungswidrigkeit gemäß 
§ 56 Abs. 2 Nr. lit. k) KWG bedeutsam. 
Hiernach handelt ordnungswidrig, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig den in § 24a 
KWG enthaltenen Anzeigepflichten zu-
widerhandelt, indem er eine Anzeige 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig erstattet. Nicht 
rechtzeitig ist die Anzeige, wenn sie 
nicht unverzüglich, also ohne schuld-
haftes Zögern, erfolgt.8)

§ 24a Abs. 3 KWG stellt seinem Wort-
laut nach auf die „Absicht“ ab, Finanz-
dienstleistungen in einem anderen 
Staat des Europäischen Wirtschafts-
raums zu erbringen. Dies erscheint je-
doch zu früh, da in diesem Verfahrens-
stadium etwa der gemäß § 24a Abs. 3 
KWG mit der Anzeige einzureichende 
Geschäftsplan oftmals noch gar nicht 
vorliegen dürfte. Die besseren Argu-
mente sprechen deshalb dafür, dass 

die Anzeigepflicht erst mit Vorliegen 
des Geschäftsplans ausgelöst wird.9) 

Mag der Wortlaut der Vorschrift zur Er-
mittlung des für die Anzeige maßgeb-
lichen Zeitpunkts noch hilfreich sein, 
so bietet er für die Abgrenzung, wel-
che Tätigkeit anzeigepflichtig ist und 
welche nicht, keinen Anhaltspunkt. 
Hier dürften vielmehr die genannten 
Kategorien des Dienstleistungsver-
kehrs eine Rolle spielen, insbesondere 
die Abgrenzung zwischen aktivem und 
passivem Dienstleistungsverkehr. 

Allein die Durchführung eines Facto-
ring-Vertrages durch ein deutsches 
Factoring-Institut im Inland auf Initia-
tive eines ausländischen Forderungs-
verkäufers stellt grundsätzlich noch 
keine anzeigepflichtige Dienstleistung 
dar.10) Denn in diesem Fall fehlt es be-
reits an Absicht und darauf aufbauen-
der Aktivität des Factoring-Instituts im 
Ausland. Ein typischer Fall ist etwa die 
Ansprache des Factors durch die in 
einem  anderen Land des Europäischen 
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Wirtschaftsraums ansässige Tochter-
gesellschaft eines deutschen Facto-
ring-Kunden, die nunmehr als weitere 
Konzerngesellschaft in das Factoring 
einbezogen werden soll. 

Indes ist auch in diesen Fällen vorsorg-
lich abzuklären, wie dies von der Ban-
kenaufsicht im Sitzland des ausländi-
schen Factoring-Kunden bewertet 
wird. Ob eine anzeigepflichtige Tätig-
keit auch dann besteht, wenn das Fac-
toring-Institut Werbung für in anderen 
Staaten des Europäischen Wirtschafts-
raums ansässige Kunden betreiben 
möchte, ist wiederum schwerer zu be-
antworten und bedarf einer Prüfung 
im Einzelfall; die Grenze zur anzeige-
pflichtigen Tätigkeit dürfte jedenfalls 
dort zumindest „gestreift“ werden, 
wo die aktive Werbung derart spezi-
fisch und konkret für einen speziellen 
Kunden gestaltet ist, dass das Facto-
ring-Institut sich seinerseits faktisch 
hiervon nicht mehr lösen kann. 

Anzumerken ist allerdings, dass die 
Ansichten der Mitgliedsstaaten hierzu 
recht unterschiedlich sind, so dass vor-
sorglich stets auch eine Klärung nach 
dem Aufsichtsrecht des Sitzrechtes 
des potentiellen Factoring-Kunden er-
folgen sollte.

Die über die BaFin an die jeweils nati-
onale Aufsicht zu stellende Anzeige 
muss weitere Formalien erfüllen, bei-
spielsweise eine Übersetzung in die 
Amtssprache des Aufnahmestaa-
tes.11)

Ausländische Factoring-Anbieter im 
deutschen Markt: Factoring-Anbieter 
mit Sitz in einem anderen Staat des 
Europäischen Wirtschaftsraums kön-
nen über eine Zweigstelle oder im 
Wege des grenzüberschreitenden 
Dienstleistungsverkehrs ohne Erlaub-
nis durch die BaFin nach Maßgabe von 
§ 53b Abs. 7 Nr. 1– 7 KWG das Fac-
toring anbieten. Auch hier kommt es 
entscheidend darauf an, ob die Mutter-
gesellschaft im gleichen Land als 
CRR-Kreditinstitut zugelassen ist. Die 
Zahl der Anbieter, welche diese 
Chance nutzen, ist nach Wahrneh-
mung der Verfasser größer als die Zahl 
deutscher Factoring-Institute, die ih-

rerseits den Europäischen Pass für 
Auslandsaktivitäten nutzen.

Passive Dienstleistungsfreiheit

Die meisten deutschen Factoring- 
Institute nutzen daher für grenzüber-
schreitende Factoring-Aktivitäten im 
Europäischen Wirtschaftsraum die 
passive Dienstleistungsfreiheit. Ob-
schon diese einen Unterfall der in § 56 
AEUV garantierten Dienstleistungsfrei-
heit darstellt, wird die Abgrenzung zwi-
schen aktiver und passiver Dienstleis-
tungsfreiheit in den Mitgliedsstaaten 
unterschiedlich vorgenommen. Nach 
unserer Erfahrung existiert jedoch in 
allen Ländern kaum einschlägige Ver-
waltungs- oder Gerichtspraxis mit kon-
kretem Bezug auf das Factoring. 

Die Grenzen in der Praxis anderer 
ausgewählter Mitgliedsstaaten: An-
zumerken ist, dass es zur passiven 
Dienstleistungsfreiheit und Factoring 
oftmals keinerlei Verwaltungspraxis 
oder Gerichtsentscheidungen gibt be-
ziehungsweise die Entscheidungen/
Verwaltungspraxis zu anderen Finanz-
produkten als nicht übertragbar ange-
sehen wird. Tendenziell werden die 
Grenzen der passiven Dienstleistungs-
freiheit jedoch eher eng gezogen: 

� Das französische Recht stellt vor 
allem darauf ab, welchen konkreten 
Bezug die Vertragsdurchführung zu 
Frankreich hat (etwa Vertragsunter-
zeichnung in Frankreich, Auszahlung 
der Forderungskaufpreise in Frank-
reich). Aus Sicht der Autorité de 
 Contrôle Prudentiel et de Résolution 
stellt vor allem die Wahl französi-
schen Rechts ein für die Überschrei-
tung der passiven Dienstleistungs-
freiheit sprechendes Kriterium dar. In 
der Anbahnung mit französischen 
Factoring-Kunden sollte daher doku-
mentiert werden, dass die Initiative 
von diesen ausging. Ebenso emp-
fiehlt sich die Vertragsdurchführung 
in Deutschland (einschließlich der 
Auszahlung der Forderungskauf-
preise auf ein in Deutschland geführ-
tes Konto). Denkbar ist beispiels-
weise, dass der Forderungsverkauf 
durch die in Deutschland ansässige 

Muttergesellschaft in Vollmacht für 
die französische Tochtergesellschaft 
erfolgt. 

� Offizielle Verlautbarungen der italie-
nischen Bankenaufsicht gibt es leider 
nicht. Das Bewerben von Factoring 
durch ein deutsches Factoring-In-
stitut in Italien könnte – selbst in  
eng lischer Sprache – als Werbung 
für Finanzdienstleistungen gewertet 
wer den. Eine Ausnahme könnte al-
lenfalls dann gelten, wenn der poten-
tielle Factoring-Kunde ausdrücklich 
hierum gebeten hat. Sämtliche Akti-
vitäten zur Vertragsvorbereitung (due 
diligence) und der -durchführung soll-
ten außerhalb Italiens erfolgen.

� Nach Einschätzung österreichischer 
Juristen kann der Erwerb von Forde-
rungen von der österreichischen 
Tochtergesellschaft eines deutschen 
Konzerns durch ein deutsches Facto-
ring-Institut von der passiven Dienst-
leistungsfreiheit durchaus gedeckt 
sein. Empfohlen wird, dass der 
 Vertragsschluss auf Initiative des ös-
terreichischen Kunden/die Kontakt-
vermittlung durch die deutsche Mut-
tergesellschaft dokumentiert wer den. 
Aus Gründen der Transparenz sollte 
das deutsche Factoring-Institut 
zudem offenlegen, dass es über 
keine Erlaubnis nach dem BWG ver-
fügt, sich aber gleichzeitig zur 
 Einhaltung des Bankgeheimnisses 
nach § 38 BWG verpflichten (was 
aus deutschrechtlicher Sicht wiede-
rum problematisch sein könnte, da 
das Bankgeheimnis nach deutschem 
Recht lediglich zivilrechtlicher/ge-
wohnheitsrechtlicher Natur ist).

� Ähnlich „liberal“ ist die Einschätzung 
zum ungarischen Recht. Sofern ein 
ungarischer Factoring-Kunde explizit 
auf ein spezifisches deutsches Fac-
toring-Institut zugeht, um einen Fac-
toring-Vertrag abzuschließen, bedarf 
diese Dienstleistung keine Anzeige 
bei der ungarischen Aufsichtsbe-
hörde. Eine grenzüberschreitende 
Dienstleistung, die nicht mehr von 
der passiven Dienstleistungsfreiheit 
gedeckt ist, soll hingegen dann vor-
liegen, wenn der ausländische Fi-
nanzdienstleister seine Homepage 

 
 
Dieser Artikel ist urheberrechtlich geschützt. Die rechtliche Freigabe ist für den Abonnenten oder Erwerber ausschließlich zur eigenen Verwendung. 
Verlag für Absatzwirtschaft GmbH



FLFFACTORING

FINANZIERUNG

LEASING

235 – FLF 5 / 2019 21

auch in ungarischer Sprache veröf-
fentlicht hat; nach unserer Bera-
tungspraxis kann ein solches Risiko 
bereits dann bestehen, wenn das 
deutsche Factoring-Institut Teil einer 
internationalen Bankengruppe ist, 
die in Ungarn mit einem lizensierten 
Institut vertreten ist, über dessen in 
ungarischer Sprache gehaltene 
Homepage jedoch eine Verlinkung 
zur Website des deutschen Facto-
ring-Anbieters erfolgt ist.

� Nach portugiesischer Lesart der pas-
siven Dienstleistungsfreiheit kommt 
es vor allem darauf an, dass die Initi-
ative vom in Portugal ansässigen 
Factoring-Kunden ausgeht und die 
Vertragsdurchführung im Ausland er-
folgt.

Aus Sicht eines deutschen Factoring-
Anbieters, der im Wege der passiven 
Dienstleistungsfreiheit in anderen 
 Staa ten des Europäischen Wirtschafts-
raums ansässige Factoring-Kunden 
 anbinden möchte, empfiehlt sich ange-
sichts dieser vagen Orientierungs-
punkte die folgende Vorgehensweise:

� Klärung, ob und gegebenenfalls wel-
cher Regulierung Factoring im Ziel-
land unterliegt. Dabei ist darauf zu 
achten, dass der Tatbestand des Fac-
toring nicht mit dem Factoring-Tatbe-
stand des § 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 9 KWG 
identisch sein muss; insbesondere 
das unechte Factoring wird teilweise 
als Kreditgeschäft eingeordnet. Eine 
möglichst präzise Beschreibung des 
beabsichtigen Modells erleichtert 
dabei für den ausländischen Juristen 
die Subsumption. Es sollten daher 
insbesondere folgende Angaben vor-
liegen: Laufzeit und Herkunft der an-
gekauften Forderungen, Ankauf mit/
ohne Regress, Rückkaufmöglichkei-
ten, Beteiligung von Verbrauchern 
am Geschäft, Abwicklung des Ver-
trages in Deutschland, Vertragsspra-
che, Unterzeichnungsort et cetera;

� Klärung, ob Verwaltungspraxis/Ge-
richtsentscheidungen zur passiven 
Dienstleistungsfreiheit zu Finanz-
dienstleistungen (insbesondere Fac-
toring) existieren, welche Kriterien 
für die Qualifizierung einer Tätigkeit 

als von der passiven Dienstleistungs-
freiheit gedeckt herangezogen wer-
den und welche (straf- und zivilrecht-
lichen) Sanktionen ein Verstoß 
gegen eine bestehende Regulierung 
nach sich zieht;

� Klärung, welche alternativen Gestal-
tungen sich anbieten können (zum 
Beispiel Verkauf der Forderungen 
mittels Vollmacht der deutschen 
Muttergesellschaft oder Verkauf der 
Forderungen im Konzern an einen in 
Deutschland ansässigen Rechtsträ-
ger et cetera).

Bei der Vertragsgestaltung sollten et-
waige Erkenntnisse zum regulatori-
schen Rahmen im Sitzland des Fac-
toring-Kunden proaktiv berücksichtigt 
werden; so kann etwa die in der deut-
schen Vertragsgestaltung übliche Si-
cherungsabtretung (nicht angekaufter) 
Forderungen mit Blick auf den Erlaub-
nisvorbehalt für das besicherte Dar-
lehensgeschäft im Einzelfall kritisch 
sein. 

Die passive Dienstleistungsfreiheit 
aus Sicht des deutschen Rechts: Für 
ausländische Factoring-Anbieter, die 
gegebenenfalls für in Deutschland an-
sässige Tochtergesellschaften eines in 
ihrem Sitzland ansässigen Factoring-
Kunden Factoring anbieten wollen, 
stellt sich ebenfalls die Frage nach der 
Reichweite der passiven Dienstleis-
tungsfreiheit. Aus Sicht der deutschen 
Praxis gilt, dass Geschäfte, die auf-
grund der Initiative des Kunden zu-
stande gekommen sind, keine Erlaub-
nispflicht nach § 32 Abs. 1 S. 1 KWG 
begründen; Hintergrund hierfür ist die 
passive Dienstleistungsfreiheit, also 
das Recht der im Inland ansässigen 
Personen und Unternehmen, aus eige-
ner Initiative Dienstleistungen eines 
ausländischen Anbieters nachzufra-
gen.12) Die BaFin hat Hinweise zur Er-
laubnispflicht nach § 32 Abs. 1 KWG 
i.V.m. § 1 Abs. 1 und 1a KWG von 
grenzüberschreitend betriebenen Bank-
geschäften und/oder grenzüberschrei-
tend erbrachten Finanzdienstleistungen 
(Stand: 4/2005) veröffentlicht, die unter 
www.bafin.de abrufbar sind. Danach 
ist eine Erlaubnis gemäß § 32 KWG 
nicht nur erforderlich, wenn der auslän-

dische Anbieter im Inland eine Nieder-
lassung oder Zweigstelle betreibt, son-
dern auch dann, wenn sich der 
ausländische Anbieter vom Ausland 
aus „zielgerichtet an den Markt wen-
det“, um im Inland „wiederholt und  
geschäftsmäßig“ Bankgeschäfte oder 
Finanzdienstleistungen anzubieten.13)

Zusammenfassung

Den Europäischen Pass können viele 
deutsche Factoring-Anbieter für Aus-
landsaktivitäten im Europäischen Wirt-
schaftsraum oftmals nicht nutzen. Die 
passive Dienstleistungsfreiheit kann 
hier im Einzelfall einen Weg für Ge-
schäfte mit Auslandsbezug eröffnen. 
Allerdings ist vorab eine Klärung der 
oftmals komplexen Rechtslage er-
forderlich. 

Hierzu bedarf es einer möglichst kon-
kreten Beschreibung des  jeweiligen 
Geschäfts und des Bewusstseins, 
dass im Ausland der Begriff des Facto-
rings anders definiert sein kann als in 
Deutschland. Zu  wünschen wäre eine 
einheitliche Interpretation der passiven 
Dienstleistungsfreiheit im Europäischen 
Wirtschaftsraum, um Anbietern mehr 
Rechtssicherheit und Kostenersparnis 
zu verschaffen.
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